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Asylgerichtshof 
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18.02.2009 

Geschäftszahl 

A9 404313-1/2009 

Spruch 

A9 404.313-1/2009/3E 
 

BESCHLUSS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. Schnizer-Blaschka als Vorsitzende und den Richter Dr. Pipal als 
Beisitzer über die Beschwerde des L.B., StA. Nigeria alias Sudan, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes 
vom 26.08.2008, Zl. 06 00 645-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 63 Abs. 5 AVG als verspätet zurückgewiesen 

Text 

BEGRÜNDUNG : 
 

I.1. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz vom 
13.01.2006 bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs 1 Z 13 
AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.), der Antrag gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs 1 Z 13 AsylG 2005 
bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat 
Nigeria abgewiesen (Spruchpunkt II.), der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 aus dem 
österreichischen Bundesgebiet nach Nigeria ausgewiesen (Spruchpunkt III.) sowie einer Beschwerde gegen 
diesen Bescheid gemäß § 38 Abs. 1 Z 3 und 5 AsylG 2005 die aufschiebende Wirkung aberkannt (Spruchpunkt 
IV.). 
 

Dieser Bescheid wurde dem damals in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft befindlichen 
Beschwerdeführer durch persönliche Übergabe zugestellt (siehe die eh. unterfertigte Übernahmsbestätigung des 
Beschwerdeführers, AS 371). 
 

2. Mit den mittels Telefax am 20.12.2008 an die Erstbehörde übermittelten - mit 04.12.2008 bzw. 03.12.2008 
datierten - Schriftsätzen 
 

a) stellte der Beschwerdeführer einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der 
Rechtsmittelfrist (§ 71 Abs. 1 AVG) unter Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung (§ 71 Abs. 6 AVG). In 
diesem Antrag räumte der Beschwerdeführer ausdrücklich die ordnungsgemäße Zustellung des angefochtenen 
Bescheides während der Haft sowie die Versäumung der Rechtsmittelfrist ein und führte als 
Wiedereinsetzungsgrund die versehentliche Unterlassung der Beschwerdeerhebung durch beauftragte NGO-
Mitarbeiter an (AS 403 bis 407); 
 

b) erhob der Beschwerdeführer die verfahrensgegenständliche Beschwerde, in der er in sehr allgemein 
gehaltener Form während des erstinstanzlichen Asylverfahrens unterlaufene Verfahrensmängel behauptet (AS 
409). 
 

3. Mit Bescheid der Erstbehörde vom 12.01.2009, Zl. 06 00 645-BAW WE, wurde I. der oa Antrag auf 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Punkt I. 2.a) gemäß § 71 Abs. 1 Z 1 AVG abgewiesen und II. der 
Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 71 Abs. 6 AVG zurückgewiesen (AS 427 ff). 
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Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer - soweit ersichtlich - kein Rechtsmittel. 
 

4. Die Beschwerdevorlage samt erstinstanzlichem Verwaltungsakt langte am 12.02.2009 beim Asylgerichtshof 
ein. Gegenstand dieses Verfahrens ist die am 20.12.2008 eingebrachte Beschwerde (Punkt I. 2. b). 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Gemäß § 23 Asylgerichtshofgesetz (Art. 1 Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz BGBl. I 4/2008) ist auf das 
Verfahren vor dem Asylgerichtshof grundsätzlich das AVG mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 63 Abs. 5 AVG ist die Berufung von der Partei binnen zwei Wochen bei der Behörde einzubringen, die 
den Bescheid in erster Instanz erlassen hat. Die Frist beginnt für jede Partei mit der an sie erfolgten Zustellung 
der schriftlichen Ausfertigung des Bescheides, im Fall bloß mündlicher Verkündung mit dieser. ... 
 

2. Wie oben unter Punkt I.1. dargestellt wurde der angefochtene Bescheid im gegenständlichen Fall am 
Mittwoch, dem 03.09.2008 durch persönliche Übernahme zugestellt. 
 

Die zweiwöchige Rechtsmittelfrist begann daher an diesem Tag und endete am Mittwoch, dem 17.09.2008. 
 

Die erst am 20.12.2008 per Telefax an die Erstbehörde übermittelte Beschwerde erweist sich daher als verspätet 
und musste zurückgewiesen werden. 


